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Norm

BundespräsidentenwahlG 1971 §21 Abs2

ZPO §63 Abs1 / Aussichtslosigkeit

Rechtssatz

Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags (durch Beschluß des Präsidenten) zur Einbringung einer Anfechtung der

Bundespräsidentenwahl 1998 wegen Aussichtslosigkeit; allfällige Anfechtung wäre wegen Versäumung der

einwöchigen Frist des §21 Abs2 BundespräsidentenwahlG 1971 als verspätet zurückzuweisen.
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